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// Im Blickpunkth

Unternehmen m�ssen sich zunehmend mit schweren Verdachtsmomenten im Zusammenhang mit Korruption, Steuer-

hinterziehung und sonstigen Wirtschaftsdelikten auseinandersetzen und ihnen durch interne Ermittlungen nachgehen.

Der Aufsatz von Wybitul gibt einen �berblick, welche Risiken deutschen Unternehmen gerade auch im internationalen

Bereich drohen und wie man sie vermeidet. Dabei wird der Ablauf interner Ermittlungen beschrieben. U. a. auch Empfeh-

lungen f�r die interne Kommunikation �ber Risiken gegeben. Zu Letzterem stellt Rohde-Liebenau die derzeitigen Entwick-

lungen in seinem Standpunkt dar.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
von Dr. Bj�rn Rohde-Liebe-

nau, RA, Mediator, RCC Risk

Communication Concepts,

Hamburg

Interne Kommunikation �ber Risi-
ken – nicht nur in Krisenzeiten

In den USA hat Pr�sident Obama im Februar

als Teil des 790 Mrd. Dollar-Konjunkturpakets

klare Vorschriften erlassen, die Mitarbeiter pri-

vater Auftragnehmer sowie Beamte unterhalb

der Bundesebene unterst�tzen und sch�tzen,

wenn sie Hinweise geben k�nnen auf grobe

Verschwendung, Missmanagement der �f-

fentlichen Gelder, Wirtschaftskriminalit�t oder

Verst�ße gegen die Vorschriften des mehr als

400 Seiten umfassenden Gesetzeswerks.

In Deutschland hat die Unionsfraktion k�rzlich

ihre Unterst�tzung f�r das Projekt „Anzeige-

rechte“ in einer Neufassung des § 612a BGB,

das noch unter CSU-Bundesminister Seehofer

begonnen wurde, zur�ckgenommen. Bei der

Anh�rung im Bundestag hielt die Bundesver-

einigungderDeutschenArbeitgeberverb�nde

die Reform f�r �berfl�ssig, denn bei Gefahr f�r

Leib und Leben d�rften sichMitarbeiter ohne-

hin andieBeh�rdenwenden. �hnlich sieht das

die mehrheitlich auf Selbstregulierung ausge-

richteteDeutscheCorporateGovernanceKom-

mission. EinzigerHaken: In der Finanzkrise und

in den meisten lebensnahen F�llen geht es

nicht um erwiesene Straftaten oder Gefahr f�r

Leib und Leben – und Selbstregulierung hilft

nicht bei bewusst wettbewerbsfeindlich auf-

tretenden Unternehmen. Fachleute halten un-

sere Rechtsprechung in diesemBereich f�r un-

vorhersehbar, die Beratungsrisiken f�r immens

und eine klarstellende Regulierung f�r drin-

gendw�nschenswert.

Was Praktikern gegenw�rtig bleibt ist, die

DIHK-Empfehlung zu einemvertraulichenHin-

weisgeber-System einschließlich qualifizier-

tem Rechtsanwalt als Ombudsmann – und im

�brigen der optimistische Glaube, dass keine

Absicht dahinter steht, in Deutschland Milliar-

denhilfen ohnediese R�ckversicherung auszu-

reichen.

Entscheidungen
BAG: Betriebs�bergang w�hrend des

Beschlussverfahrens

Das BAG entschied in seinemUrteil vom9.12.2008

– 1 ABR 75/07 – wie folgt: Geht ein Betrieb w�h-

rend eines arbeitsgerichtlichen Beschlussverfah-

rens unter Wahrung seiner Identit�t gem�ß

§ 613a Abs. 1 S. 1 BGB auf einen Erwerber �ber, so

tritt dieser automatisch in die prozessuale Rechts-

stellungdesbisherigenArbeitgebersein.

Volltext desUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-605-1

unterwww.betriebs-berater.de

BAG: Arbeitszeiterh�hung und Einstellung

Das BAG entschied in seinemUrteil vom 9.12.2008

– 1 ABR 74/07 – wie folgt: Eine f�r die Dauer von

mehr als einemMonat vorgesehene Erh�hung der

Arbeitszeit eines Arbeitnehmers von mindestens

zehn Stunden pro Woche ist eine nach § 99 Abs. 1

S. 1BetrVGmitbestimmungspflichtigeEinstellung.

Volltext desUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-605-2

unterwww.betriebs-berater.de

BSG: Abfindungen aus Vergleich sind

Einkommen

Das BSGentschied in seinemUrteil vom3.3.2009 –

B 4 AS 47/08 R – wie folgt: Der Grundsicherungs-

tr�ger durfte die Abfindungsteilzahlungen bei der

Berechnung des Arbeitslosengeldes II des Kl�gers

als Einkommenbedarfsminderndber�cksichtigen.

Der Gesetzgeber hat im SGB II – anders als noch

bei dem bis Ende 2004 f�r die Arbeitslosenhilfe

geltendeRecht – bewusst darauf verzichtet, Abfin-

dungszahlungen zu privilegieren und sie bei der

Ermittlung des Bedarfs von der Anrechnung als

Einkommenauszunehmen.Abfindungszahlungen

fallen auch nicht unter die im SGB II ber�cksichti-

gungsfrei gestellten „zweckbestimmten Leistun-

gen“. Das Gericht versteht darunter Bestimmun-

gen �ber den gesetzlichen oder privatrechtlichen

Verwendungszweck. An einem solchen besonde-

ren Verwendungszweck fehlt es bei Abfindungen.

Der Arbeitgeber zahlt die Abfindung, weil der Ar-

beitnehmer seinen Arbeitsplatz verloren hat und

sich der Arbeitgeber zur Abfindungszahlung ver-

pflichtet hat. Dem Arbeitgeber ist es aber gleich-

g�ltig,wieder Empf�ngerdieZahlungverwendet.
(PM BSG vom 3.3.2009)

LAG Hessen: Außerordentliche K�ndigung

wegen Gutschrift von Payback-Punkten

Das LAG entschied in seinem Urteil vom 4.2.2008

– 6 Sa 384/08 – wie folgt: Eine außerordentliche

und hilfsweise ordentliche K�ndigung ist unwirk-

sam, wenn der Arbeitgeber nach substantiiertem

Vortrag des Arbeitnehmers anderen Arbeitneh-

mern wegen gleichartiger Pflichtverletzung

(Missbrauch von Payback-Punkten) nicht gek�n-

digt hat und Gr�nde f�r eine differenzierende

Behandlung nicht ersichtlich und vorgetragen

sind. In einem solchen Fall ist davon auszugehen,

dass die Fortsetzung des Arbeitsverh�ltnisses f�r

den Arbeitgeber nicht unzumutbar ist.

Volltext desUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-605-3

unterwww.betriebs-berater.de

Gesetzgebung
Bundesrat: Elektronischer Entgeltnachweis

kommt

Die papiergebundenen Bescheinigungen des Ar-

beitgebers bei der Beantragung vonArbeitslosen-

geld I, Bundeserziehungsgeld undWohngeldwer-

den voraussichtlich ab dem Jahr 2012 durch einen

elektronischen Entgeltnachweis ersetzt. Der Bun-

desrat hat am 6.3.2009 den Kompromiss des Ver-

mittlungsausschusses best�tigt und dem Gesetz

�ber das Verfahren des elektronischen Entgelt-

nachweises (Elena-Verfahrensgesetz) endg�ltig

zugestimmt. Damit kann mit den Vorbereitungen

zur Einf�hrung des elektronischen Entgeltnach-

weisesnoch indiesemJahrbegonnenwerden.
(Quelle: PM BR vom 6.3.2009)
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